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iltJer R uf: Los von D änem ark! ist jetzt in Schleswig- 
Holstein allenthalben zu hören. Widerspricht man, so erregt man 
zum Wenigsten ein allgemeines Erstaunen, gewöhnlich aber einen 
heftigen Unwillen. Freilich, das weiß Jedermann, daß es beschworen 
ist seit 1460 von allen dänischen Königen bis auf Christian VIII., 
was Christian I. unfern Vorvätern feierlich zugesichert hatte für sich 
und seine rechtmäßigen Nachfolger: »dat se ewig tosamen bl iwen 
ungedeel t ,« und das weiß auch wol jetzt Jeder, daß der Herzog 
Friedrich VIII. nach dem Recht der Erbfolge der legitime Nachfolger 
Friedrich VII. ist,*) aber in jenem Ruf: »Los von Dänemark« liegt ' 
ein Haß gegen das lange mit uns verbundene Land — ist der be
gründet? Wenn wir vielleicht Dänemark viele Wohlthaten verdanken, 
sollen wir die mit solchem Rufe lohnen? Oder wenn wir auch nur 
die Ueberzeugung haben, daß wir es unter Dänemark recht gut gehabt 
haben, können wir dann einstimmen in diesen Ruf? Is t dieser Abscheu 
gegen die Verbindung mit Dänemark bloß eine Folge der gegen
wärtigen Aufregung, oder ist er wirklich begründet? Laßt  uns 
G r ü n d e ,  klare, einfache Gr ünde  hör en !

400 Jahre sind die Herzogtümer mit Dänemark verbunden 
gewesen — wie ist es ihnen denn in der Zeit ergangen?

Schon nach dem Tode Christian 1. wurde außer dem ältesten 
Sohne Johann, welcher König von Dänemark wurde, auch der jüngere

*) Der Nachweis des alleinigen Erbrechts Herzog Friedrich V III.  ist 
nun denn doch wol bis zur Unantastbarkeit geführt. Man sehe darüber, 
wennS noch nöthig ist, »A. v. Warnstedt, Staats- und Erbrecht der Herzog- 
thümcr Schleswig-Holstein, Kritik der Schriften des Staatsraths Zimmermann 
und des Geheimen Raths Pernice-, sowie das »Rechtsgutachten der Bonner 
Juristenfacultät hinsichtlich der Schleswig-Holsteinischen Erbrechtsfrage", letzteres 
in der Schleswig-Holsteinischen Zeitung 1864 Mai 13. — Die hier vor
liegende Brochüre hat sich nur die Aufgabe gestellt, die in den Herzogtümern 
herrschende Antipathie gegen Dänemark näher zu beleuchten.
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Sohn Friedrich Herzog in Schleswig-Holstein und von da an bis 
1773, dreihundert Jahre lang, hat Schleswig-Holstein meistens 2 
Regenten gehabt, die unbeschadet der Verbindung beider Herzogtümer 
jeder einen Theil sowol von Schleswig als auch von Holstein als ihr 
besonderes Gebiet ansahen und behandelten. Ihre Streitigkeiten und 
Kriege haben den Herzogtümern viel Geld und Menschenleben ge
kostet, doch hatte diese Theilung das Gute, daß die jüngere Linie es 
der älteren Königlichen Linie stets unmöglich machte, die Herzogtümer 
in dänische Provinzen zu verwandeln. Als es aber Christian VII. 
1773 gelungen war, durch Tausch den letzten Mitregenten (den Groß
fürsten Paul) zu beseitigen, sing auch sofort das damals regierende 
Ministerium Gu ldberg an, die Herzogthümer, die nun keinen Fürsten 
mehr auf ihrer Seite hatten, für den Vortheil Dänemarks zu benutzen 
und das Unionsland wie eine Provinz zu behandeln. Indem wir 
die schweren Bedrückungen und theilweise Verwüstungen der Herzog
thümer unter den Doppelregenten dahingestellt sein lassen, wollen wir 
von 1773 an nur die Hauptsachen hervorheben und der Uebersi'cht- 
lichkeit wegen numeriren.

1.
Vernichtung des JndigenatrechtS.

1460 wurde in der Wahlurkunde, die noch immer die Grundlage 
des Rechts der Herzogthümer bildet, festgesetzt und von Christian I. 
für sich, seine Erben und Nachkommmen beschworen, daß zu B e 
amten dieser Lande nur  Einwohner  dieser Lande genom
men werden durften. Dieß Jndigeiratrecht bestand bis 1776, 
wo es vom Guldberg'schen Ministerium gebrochen und aufgehoben 
wurde, obgleich Christian VII. die Wahlurkunde bestätigt hatte. Von 
nun an konnten Dänen in Schleswig-Holstein und Schles
w i g -Hol s t e i ner  in Dänemark  als Beamte und Geistliche an
gestellt werden, auch Norwegen wurde mit einbefaßt. Da die Re
gierung in Kopenhagen war und wesentlich aus Dänen bestand, so 
konnte man sich leicht sagen, wohin das führen würde. Die Dänen 
begriffen auch den wichtigen Schritt sehr wohl und äußerten unver- 
holen ihre Freude darüber. Von da an sind Aemter in Schleswig- 
Holstein mit Dänen besetzt worden, anfangs in sehr geringem Um
fange, schließlich in dem Maße, wie wir es jetzt gesehen haben. (S . X IV .) 
Die Tendenz der dänischen Regierung war aber damals schon dieselbe, 
wovon als Beispiel angeführt werden mag, daß bei Errichtung der 
Porzellanfabrik in Kopenhagen 1780 sofort die Einfuhr alles fremden
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P o r z e l l a n s  auch fü r  die H e rzo g th ü m er  verboten w u rd e ,  d a m i t  die 
K o p e n h a g e n e r  Fabrik  den V o r th e i l  a u s  allen L an d e s th e i len , denen 
sie die Preise  setzte, haben  möchte.

II.

Vernichtung beS Steuerbewilligungsrechts.
D a s  Recht der S teu erb ew illigu n g  haben die H e rzo g th ü m er  

lange  v o r  1460 gehabt u n d  g e ü b t , es w u rd e  sehr bündig  in die 
W a h lu r k u n d e  ausgenom m en u n d  von allen folgenden R egen ten  be
stä tig t .  Diese V o r m a u e r  gegen D ä n e m a r k  m ußte  auch umgestürzt 
w e rd e n ,  w e n n  D ä n e m a r k  in den S t a n d  gesetzt werden sollte ,  die 
H e r z o g th ü m e r  auszubeu ten .  D a s  Guldberg'sche M in is te r ium  über
n a h m  auch diesen S c h r i t t  u n d  schrieb 1781 ohne W eiteres  eine neue 
S te u e r  vo n  freilich n u r  V4 pC t.  von protocollir ten O b l ig a t io n en  
a u s ,  die zum  B e s ten  der F lo t te  v e rw an d t  werden sollte. D ie  L a n d -  
s t ä n d e  h ä t te n  d a s  Recht des L an d es  w a h ren  sollen,, aber seit 1712 
w a r e n  sie nicht m ehr  einberufen w orden .  D a s  einzige in factischer 
W irksam keit  bestehende O r g a n  des L a n d e s ,  die von  der R eg ie ru n g  
a n e rk a n n te  f o r t d a u e r n d e  D e p u t a t i o n  d e r  R i t t e r s c h a f t  pro- 
testirte gegen die n e u e  S t e u e r  o h n e  B e f r a g e n  d e s  L a n d e s ,  
die R e g ie ru n g  kehrte sich nicht d a ra n  un d  erhob die A b g a b e ; so w a r  
auch dieses wichtige Recht gebrochen.

S o  w a ren  denn 2  Landesrechte von der größ ten  B e d e u t u n g  
(1 u. I I )  durch d a s  Guldberg'sche M in is te r ium  vernichtet u n d  damit  
die T h o re  geöffnet, durch welche D ä n e m a r k  später a u f  die H erzo g 
th ü m e r  e indringen  konnte. G e rn e  e rw äh n en  w ir  es d aneben ,  daß 
auch u n te r  diesem M in is te r ium  der Sch lesw ig-H ols te in ische  C a n a l  zu 
S t a n d e  gebracht w urde .

1784 stürzte der K r o n p r i n z  F r i e d r i c h  (besten V a t e r  sich in 
einem schwachsinnigen Zustande  be fand)  d a s  Guldberg'sche M in is te r ium  
und  erwies sich a ls  ein w ohlw ollender  F ü r s t ,  besonders gegen die
u n te ren  Volksklassen. E in e  seiner u n d  seines trefflichen M in is te rs
A n d r .  P e t .  B e r n f to r f f ' s  angelegentlichsten U n te rnehm ungen  w a r  die 
A u f h e b u n g  d e r  L e i b e i g e n s c h a f t ,  w o m it  der K ro n p r in z  erst
1804 (7 J a h r e  nach B e rn s to r f fs  T o d e )  völlig zu S t a n d e  k a m ;  für
die Verbesserung des Unterrichts in den Volksschulen ha t  er sich 
lebens lang  sehr interessirt. D a s  w a ren  W o h l th a te n ,  die nicht bloß 
den Leibeigenen u n d  den u n te ren  Volksclaffen w a s  werth  waren ,  
sondern durch die Kenntn isse ,  B i l d u n g ,  S i t t e ,  Arbeits lust,  U nterneh
m u n g sg e is t  gefördert,  also ein N a t io n a l -K a p i t a l  erworben w orden  ist,
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d as wieder dem ganzen Lande zu G u te  k om m t,*) und das ist auch 
gebührend anerkannt w orden . Auch die größten Leiden und Ueber- 
vortheilungen der H erzogthüm er unter seiner R egierung haben die 
dankbare G esinnung  unseres loy a len  V o lkes gegen ihn nicht ganz 
unterdrücken können; theils schrieb m an die schweren B edrückungen  
mehr seinem Unglück, seiner Zeit und seinen R a th en  zu, theils w ußten  
Letztere V ie le s  in ein so undurchdringliches D u n kel zu h ü llen , daß 
w ir noch jetzt nicht m it völliger K larheit hindurch sehen können. 
D ennoch  hat unter seiner R eg ieru n g  der Druck und die E inbuße des 
L andes eine unerhörte H öh e erreicht.

III.
D ie  zweite S teu er ohne die B ew illigu n g  des Landes.

Nach dem kurzen K rieg gegen E n g la n d , der 1 8 0 1  m it der S e e 
schlacht au f der K openhagener R hede endigte, und in Aussicht au f  
neue R üstungen  bedurfte der S t a a t  bedeutender G eldm ittel, da w urde

*) Zn einigen Gegenden ist freilich dieß C apital sehr klein geblieben. 
W ährend nämlich seit 1804 die Entwickelung des Volkslebens Riesenschritte 
gemacht hat, so daß in allen civilisirten S ta a ten  E uropa's jetzt die Leibeigen
schaft aufgehoben ist und schließlich sogar auch Rußland hat folgen müssen, 
soll es noch Leute in einigen Gegenden u n s e r e s  L a n d e s  geben welche 
glauben, d e r  H e r z o g  w e r d e  di e L e i b e i g e n s c h a f t  w i e d e r  e i n f ü h r e n  ! 
Zu diesen Leuten ist ja denn doch von Kenntnissen, Urtheil und B ild u n g  noch gar- 
nichts hindurchgedrungen. Jeder einigerm aßen verständige und unterrichtete 
Mensch weiß, daß w ir über die Zeiten der Leibeigenschaft längst hinweg sind, 
daß ein Fürst, der sie wieder einführen w o llte , sowol volksfeindlich gesinnt 
a ls  auch sehr dumm sein m üßte, w eil er dam it seinem Lande sowol a ls  sich 
selbst einen großen Schaden zufügen w ürde; daß aber obendrein die Sache  
garnicht ausführbar w äre. Kein ehrlicher Beam ter würde die Hand zu einer 
eben so unklugen a ls  schändlichen H andlung b ieten , B au er und B ürger w ür
den nicht ruhig zusehcn k ö n n e n  und selbst die Nachbarstaaten würden es 
nicht dulden, daß an ihrer Gränze ein Volk gewaltsam  zum Aufstande ge
reizt w ürde, wie z. B .  Preußen in diesen Jahren den Churfürsten von Hessen 
ernstlich mit Krieg bedrohte, der die Rechte seiner Unterthancn kränkte, aber 
so tolle D in ge  denn doch nicht vor hatte. —  D a s  Lob Friedrich V I. beruht 
n ic h t  d a r a u f ,  daß die Leibeigenschaft a u f g e h o b e n  worden ist —  daö 
w äre sie jetzt jedenfalls schon lange, auch ohne ih n , das bringt der Fortschritt 
der Zeit m it sich; sondern d a r a u f ,  daß er e i n e r  d e r  e r s t e n  Fürsten war, 
die damit vorgingen und daß man überzeugt ist, sein W ohlwollen habe ihn 
dazu getrieben. D em  zur S e ite  stehen - ja auch seine Bestrebungen für die 
Abschaffung des S claven h an d els. Aber auf welcher S tu fe  der B ildung stehen 
Leute, die noch so garnichts davon gemerkt haben, daß cs jetzt andere Zeiten 
sind a ls  1 8 0 4 ! Außerdem muß man sich wundern, daß diese Leute so w enig  
über unfern Herzog unterrichtet sind, der nun doch 4 b is 5  M onate im Lande 
wohnt und den so viele Taufende gesehen, gehört und gesprochen haben.
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die zweite neue Steuer und dießmal eine bedeutendere, die 
Grund-  und Benutzungssteuer 1802 den Herzogthümern ohne 
Bef ragen  der Landstände auferlegt. Die fortwährende Depu
tation der Ritterschaft protestirte abermals wegen Verletzung der 
Landesrechte, sie erbot sich, das nöthige Geld freiwillig aufzubringen, 
alles umsonst; es schien nicht bloß um dieses Geld zu thun zu sein, 
sondern daneben auch um die Brechung jedes Widerstandes für die 
Zukunft. Schleswig-Holstein mußte die neue Steuer wie die frühere 
über sich ergehen lassen, die später mehrmals willkürlich erhöht wurde 
und noch als Land- und Haussteuer (ca. 1,800,000 jährlich > 
fortbesteht. Es war eine Schule, in welcher die Herzogthümer darin 
geübt wurden, nach Anforderungen von Kopenhagen aus unbedenklich 
Zahlungen zu leisten. Dabei wurde die beschworene und bestätigte Ver
fassung von 1460 nicht aufgehoben, sondern nur mit Füßen getreten.

IV.
Die Flotte, 1807.

Ungeheure Geldsummen hat Dänemark stets auf den Bau, die 
Ausrüstung, Unterhaltung und Bemannung seiner unverhältnißmäßig 
großen Flot te verwandt, durch welche es sich unter den europäischen 
Staaten eine Geltung zu verschaffen suchte, die weit über seine Kräfte 
hinausging. Die Herzogthümer können nie ein reelles Interesse an 
diesen die Kräfte des Landes überschreitenden und erschöpfenden See
rüstungen haben, die von den Großmächten, wenn es ihnen paßt, 
als ein kostbares Spielzeug geduldet, und wenn es ihnen anders 
paßt, weggenommen werden. Im  Tilsiter Frieden (Juli 1807) ver
einbarten sich Frankreich und Rußland in geheimen Artikeln, daß 
Napoleon sich der dänischen Flotte bemächtigen und dieselbe gegen 
England verwenden wolle. Die englische Regierung erfuhr aber bald 
das Geheimniß, lag schon Anfangs September mit einer Flotte vor 
Kopenhagen, bombardirte die Stadt und entführte die Flotte, 
17 Linienschiffe, 17 Fregatten, 8 Brigg's und viele kleinere Schiffe, 
die unter 40 bis 50 M ill. Thlr. nicht hergestellt war. So ungerecht 
und schändlich der Raub wie die Veranlassung dazu war, so unbei- 
kommend war aber doch der Druck, der zur möglichst schnellen Her
stellung einer neuen Flotte auch auf die Herzogthümer gelegt wurde 
und wozu auch die Herzogthümer außer einer Unzahl ihrer schönsten 
Eichen viele Millionen haben beisteuern müssen, ohne daß die Flotte 
ihnen das Mindeste genutzt hätte, ausgenommen in späteren Jahren 
einigen Schutz für den Seehandel, der aber auf viel wohlfeilerem



Wege hätte erreicht werden können. Kopenhagen, das Dänemark 
regiert, wird nie von seinem Flotteneifer, der gar zu einträglich ist 
(f. X II), zurückkommen; wir aber müssen wünschen, daß wir bei 
diesem Spiel, nw wir viele Millionen wagen müssen und nichts 
gewinnen können, wo wir stets zahlen, nie einnehmen werden, unbe- 
theiligt bleiben.

V.
Anfang der Verdrängung der deutschen Sprache.

1806 wurde das deutsche Reich, nachdem es durch die Stiftung 
des Rheinbundes unter Napoleon auseinander gerissen war, vom 
deutschen Kaiser für aufgelöst erklärt. Für Deutschland folgte die 
Zeit der tiefsten Erniedrigung. Französischer Despotismus, franzö
sische schwere Belastung, Geltendmachung französischer Sprache und 
Sitten und Verachtung alles dessen, was deutsch war, folgte der 
weiteren Niederwerfung des getheilten Deutschlands. I n  den Her- 
zogthümern wurde das Seitenstück dazu von Dänemark aufgeführt. 
Dänische Schriftsteller verlangten, daß wir Schleswig-Holsteiner uns 
die bäittfcfre Sprache aneignen und doch lieber Dänen als garnichrs 
(b. h. Deutsche) sein sollten. Wer ein Amt nachsuchte, einerlei ob in 
Schleswig oder in Holstein, mußte den Beweis anlegen, daß er 
dänisch könne, und erhielt dann im glücklichen Falle eine Bestal
lung in dänischer Sprache. Der König selbst sing an, sich nicht 
mehr Friederich, sondern Freder i k  zu nennen und befahl 1810, im 
Schleswigschen mit der dänischen Sprache in Kirchen, Schulen und 
vor Gericht weiter ins Deutsche hinein vorzurücken, was freilich bei 
dem Widerstande des Volkes nicht gelang. Es wurde damals auf
gegeben und 1850 wieder ausgenommen, wird jetzt wieder aufgegeben 
werden müssen und müßten wir bei Dänemark bleiben, so würde 
die Wiederaufnahme nur bis zur ersten Gelegenheit warten. Den 
Dänen ist unsere deutsche Nationalität nicht allein nicht heilig und 
unantastbar, sondern ein Gegenstand des Vertilgungskampfes; Däne
mark begnügt sich nicht damit, die Unterjochten auszunutzen, sie 
müssen obendrein noch fortwährend vexirt oder gehetzt werden.

Die vorstehenden fünf Punkte sind natürlich nicht die einzigen Be- 
nachtheiligungen, welche vor 1813 den Herzogtümern aus der 
Verbindung mit Dänemark erwachsen sind, auch betrachten wir sie 
im Vergleich zu Folgendem nur als untergeordnet, dennoch aber als
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aus der Geschichte herausgegriffene, besonders in die Augen fallende 
Thatsachen, welche geeignet waren, deutlich anzuzeigen, was die Her- 
zogthümer von Dänemark zu erwarten hatten, nachdem sie der Willkür 
desselben preisgegeben waren. Sie sind das Vorspiel für die nun fol
genden schweren Bedrückungen, Zurücksetzungen und Uebervortheilungen.

VI.
Aufbürdung aller Kriegsschäden 1813 u. 14.

I n  den ersten Jahren des Krieges von 1807—14 wurden Däne
mark, die Herzogtümer und Norwegen, abgesehen von den großen, für 
einige Städte, z. B . Flensburg, sehr empfindlichen Verlüsten der 
Handelsflotte, mehr von der Ausrüstung und Unterhaltung des großen 
Heeres (112,000 Mann) und den Anstrengungen zur Erbauung 
einer neuen Flotte, als von feindlichen Angriffen ruinirt. Die größten 
Heldenthaten dieses Heeres waren leider die von General Ewald 
unternommenen Verfolgungen des edlen Major S c h il l  «der durch 
die Hand eines holsteinischen Soldaten seinen Tod fand) und des 
kühnen Herzogs W i l h e l m  von Braunschwei g ,  die eine Ret
tung Deutschlands versuchten und dafür unter dänischem Commando 
von Deutschen verfolgt wurden. Das Ende dieser Kriegsjahre war 
aber, daß nach der Leipziger Völkerschlacht 1813 ein Theil des Heeres 
der gegen Napoleon Verbündeten, besonders Schweden und Russen 
gegen uns, Frankreichs Verbündete, Deutschlands Feinde,  an
rückten, nach kurzem Widerstand die Herzogthümer besetzten, Kriegs
steuern auflegten (eine M illion Thaler für Holstein), sich in den Her
zogtümern verpflegen ließen, Pferde und andere Güter mit weg
führten und so den Herzogthümern einen Kriegsschadeu von 
15 M illionen M a rk  zufügten Der Billigkeit nach hätte 
Dänemark das Ganze ersetzen müssen, da es die Herzogthümer ohne 
ihren Willen und ihr Interesse in diesen Krieg gestürzt hatte, dem 
Rechte nach aber jedenfalls seinen Antheil von 9 Millionen Mark 
Courant. 15 Millionen Mark hat uns damals die unglückselige 
Verbindung mit Dänemark direkt gekostet bloß an Kriegsschäden, 
viel mehr aber an Rüstungen zu einem Kriege, zu welchem wir gegen 
unser Interesse hinzugezogen worden waren; um die y  M illionen  
M a rk  aber hat D ä n e ma r k  uns geradezu über vo r t he i l t .

VII.
Uebervortheilung bei der Bankhaft.

Während dieses Krieges waren die Staatsschu lden Däne-
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marks, die von der Regierung nun schon ohne Weiteres auch als 
Schulden der Herzogtümer angesehen und behandelt wurden (s. II. 
u. 111.), bis ins Unbezahlbare gestiegen, 

die Anleihen auf . . . 98 M ill. Rbthlr. (Obligationsschuld), 
die Zettelschuld au f . . 144 » » (blaue Zettel),

zusammen auf 242 Millionen.
Da die Zettelmasse ins Blaue vermehrt worden war, ohne daß der 
Staat einen entsprechenden Silberwerth zurückgelegt hatte, um auf 
Verlangen einlösen zu können, so singen diese unfundirten Zettel 
endlich an, rasch zu sinken. Da die Staatscasse dadurch verhindert 
war, sich mit weiterer Zettelfabrikation zu helfen, so griff sie zu einem 
ändern äußerst gewaltsamen Mittel. Sie gründete 1813 dieReichs- 
bank, die sä'mmtliche Zettel und 7 Millionen Obligationsschuld ein
lösen sollte. Dazu bedurfte die Reichsbank eines großen Vermögens 
und um dieses herftellig zu machen, wurde der Gesammtwerth des 
Bodens und der Gebäude (in Dänemark zu 317 Mill., in den Her
zogtümern zu 237 M ill. Rbthlr. geschätzt, zusammen also zu 554 M ill. 
Rbthlr.) vom Staat in der Weise in Anspruch genommen, daß 6 pCt. 
dieses Werthes consiscirt — als Staatseigentum angesehen wurde, 
was für Dänemark 19 Millionen, für die Herzogtümer 14Vs M ill. 
Rbthlr. betrug. Wessen Haus und Hof also etwa 10,000 Rbthlr. 
werth war, erfuhr eines schönen Morgens, daß er plötzlich dem Staat 
600 Rbthlr. schuldig geworden sei, die er sofort zu bezahlen hatte 
oder in reichlich 30 Jahren mit 6V# pCt. verzinsen konnte, in welchen 
hohen Zinsen dann zugleich nach reichlich 30 Jahren das Capital 
abgetragen war. Da aber das Land ohnehin erschöpft war, ein 
großer Theil des coursirenden Geldes in entwertetem Papier bestand, 
so war das sofortige Bezahlen nur sehr wenigen möglich und noch 
wenigeren war es einleuchtend, wie sie, namentlich die Bewohner der 
Herzogtümer, plötzlich zu einer so großen Schuld hatten kommen 
können. Baar ausbezahlt wurden in Dänemark nur circa 1% Mill., 
in den Herzogtümern 1 Mill., die Uebrigen mußten verzinsen. Wer 
indeß protocollirte Schulden auf seinem liegenden Eigenthum hatte, 
konnte bei Bezahlung derselben dem Gläubiger die 6 pCt. Bankhaft 
abrechnen. Diese 19 Millionen für Dänemark und 14% Millionen 
für die Herzogtümer hießen die Bankhaft und die davon zu be
zahlenden 6% pCt. Zinsen hießen Bankzinsen.

M it diesem nach und nach flüssig werdenden Capital von reichlich 
33 Millionen Rbthlr. und dessen Zinsen so wie mit Hülfe von der 
Bank auszugebender Bankzettel, die nicht über 46 Millionen betragen
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durf ten ,  sollte die Reichsbank nach und nach die sämmtlichen Zettel, 
deren herabgesetzter W e r t h  auf 4 0  M illionen angenommen wurde, 
einlösen, außerdem 7 M illionen Obligationen einlösen und 7 Millionen  
Reservefond Herstellen.

W e r  noch die ersten 10 bis 20 J a h r e  nach Auflegung dieser 
großen S ch u ld  au f  die Herzogthümer, die außerdem einen K riegs
schaden von 8  M illionen R b th lr .  erleiden mußten, mit  erlebt hat, der 
wird sich der großen N oth  erinnern, unter welcher B ü rg e r  und B a u e r  
dam a ls  seufzte. Diese neuen Zahlungen neben den alten S te u e rn  
bei entwerthetem Papiergelde waren dem durch den Krieg ohnehin 
erschöpften Lande unmöglich. Restan ten , W a rd iru n g e n ,  Concurse, 
D rä n g e n  und Pressen von oben, Elend und M u tlo s ig k e i t  in den 
Familien waren  die T a geso rdnung . A uf  alle N oth  und K lagen  in 
den H e r z o g t ü m e r n  wurde k e i n e  Rücksicht genom men, wohl 
aber au f  die K lagen  in D ä n e m a r k  und zwar dort eine so über
raschend g r o ß e  Rü c k s i c h t ,  daß plötzlich die Staatskasse von allen 
au f  Land und Zehnten in D änem ark  fallenden Bankzinsen % , sage 
f ü n f  S e c h s t e l  übern ahm , so daß die Landbewohner n u r  Ve der 
Last zu tragen ha tten ,  wogegen die S t ä d t e  auch dort das  Ganze 
zahlen mußten. D ie  S u m m e ,  die der S t a a t  gebrauchte, um  diese 
5/e der B a n k z i n s e n  zu bezahlen, betrug jährlich 820,000 R bthlr .  
und die ganze B a n k  h a  f t  wurde dadurch also für D änem ark  um 
158V2 M ill. (12,615,000) R bth lr .  erniedrigt. (6V« B a n k 
zinsen =  100 B a n k h a f t ,  also 820,000 Bankzinsen =  circa 121/» 
M il l .  B a n k h a f t . )

V o n  den 19 M ill.  R bthlr . ,  die D änem ark  zahlen sollte, wurden 
also 12V2 M ill.  erlassen und D änem ark  zahlte nu r  6V2 M illionen . 
Nach der mittleren Einwohnerzahl beider Länder müßte D änem ark  
63 zahlen, wenn die Herzogthümer 37 zahlen. Nehmen wir aber 
auch nur  das für u n s  ungünstigere aber früher geltende V erhäl tn iß  
von 60 zu 40 oder 3 zu 2 an, und D änem ark  zahlte 6V2 Millionen, 
so hätten die Herzogthümer 41|3 M illionen  R b th lr .  (8,125,000 $  Ct.)  
zahlen müssen;  sie wurden aber gezwungen, 14V» M illionen R b th lr .  
zu zahlen, also 9,866,667 R bth lr .  =  1§V2 M illionen -ft. Ct. 
zu viel. Abgesehen d avo n ,  wie überhaupt die Herzogthümer zur 
B an k h a f t  hinzugezogen werden konnten, wurden sie nun  noch im 
V erhäl tn iß  zu D änem ark ,  dessen Schulden  sie abtragen Helsen sollten, 
um  18V2 M illionen A übervortheilt. Zu den D änem ark  erlassenen 
12V2 M ill.  Rbthlr . ,  die von der S taatscasse  übernommen wurden,
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mußten natürlich die Herzogtümer ihren Beitrag leisten, „ober rich
tiger, die auf sie fallende Einbuße decken.

VIII.
Entführung des Silbers aus der Schleswig-Holsteinischen Bank.

Zur Zeit, als die dänischen Zettel so stark im Course fielen, hat
ten die Herzogtümer auch eine Bank, die sogen. Speciesbank in 
Altona, die auch Zettel ausgegeben, aber dafür Silber in der Bank
liegen hatte. Beim Sinken der dänischen Zettel gerieten auch die
Inhaber der holsteinischen Specieszettel, die der dänischen Regierung 
nach den bisherigen Erfahrungen alles Mögliche zutrauen mochten, 
in Angst und verlangten von der Bank Umwechselung der Zettel ge
gen Silber, was ihnen von der Bank in dem Maaße gewährt 
wurde, als es Tag für Tag möglich war, die Auszahlung des S il
bergeldes zu beschaffen. Da beging die dänische Regierung einen
vollständigen Raubzug, indem sie in einer Nacht die noch vorhan
dene Silbermaffe der Bank nach Rendsburg entführte und die wei
tere Auszahlung gegen Zettel verweigerte, wovon natürlich die Folge 
war, daß auch diese Zettel schnell im Course sanken. Später, nach
dem die Inhaber großenteils ihre Zettel für einen geringen Preis 
an andere verkauft hatten, sind dieselben freilich zur Hälfte mit S il
ber, zur Hälfte mit Obligationen eingelöst worden, wodurch aber der 
Verlust der früheren Inhaber nicht gut gemacht werden konnte. Ein 
Recht zu dieser Beraubung unserer Bank und der Entwertung un
serer Zettel hatte die dänische Regierung nicht im Mindesten; die 
Größe des Schadens für die Herzogtümer läßt sich indeß nicht an
geben, er besteht in vielen Verlusten Einzelner und in manchem zer
rütteten Familienglück.

IX.
Ausschließung von den Vortheilcn der Reichsbank.

Ursprünglich sollten Dänemark, Norwegen und die Herzogtü
mer jedes eine Reichsbank mit getrennter Verwaltung besitzen, nach
dem jeder Bank ihr Lheil der Staatsschulden zugewiesen war. Für 
Norwegen, das 1814 an Schweden abgetreten wurde, siel die Reichs
bank von selbst weg und für die Herzogtümer wurde 1818 die in 
die Verhältnisse tief eingreifende Aenderung getroffen, daß sie nun
mehr keine eigene Bank haben sollten. Nur eine Bank. die Ko- 
penhagener Nationalbank sollte bestehen, unter derselben aber
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für die Herzogthümer ein B a n k i n s t i t u t  i n  A l t o n a ,  welches die 
Gelder a u s  den H e rz o g tü m e r n  empfangen und an die N a tiona l
bank abliefern sollte. N u n  konnte allerdings die Nationalbank  ver
mittelst ihrer herausgegebenen Zettel und ihrer Reservefonds eine 
M en ge  anderweitiger Bankgeschäfte machen und dabei bedeutend ver
dienen , so daß Aussicht vorhanden w a r ,  daß sie später den Einzah
lern der B a n k h a f t  oder Bankzinsen einen G ew inn  abwerfen könne. 
D ie  Einzahler sollten a ls  Actionaire dieser B a n k  angesehen werden 
und konnten d ann  später wieder proft'tiren. M a n  hätte glauben sol
len, daß die Einzahler au s  den H e r z o g tü m e r n ,  die das  Meiste bei
getragen hatten (s. V I I . ) ,  so gut dies Anrecht haben mußten als  im 
Königreich. D e m  w ar  aber nicht so. D ie  B ew oh n er  des K ön ig 
reichs sollten nach der A nordnung  der dänischen Regierung selbstver
ständlich Actionaire sein, die B ew oh n er  der Herzogthümer k o n n t e n  
e s  w e r d e n ,  sollten sich dann aber nach dem P a te n t  vom 4. J u l i  
1818  vor E nde  J a n u a r  1819  erklären, daß sie Aktionaire der B a n k  
sein wollten. D abe i  w a r  aber die ganze Angelegenheit so dunkel ge
halten, daß nach Aussage des Ausschuffes der schleswigschen S t ä n d e 
versammlung (s. S tändezei tung  1838) »in W ahrhei t  kein einziger M a n n  
in den H e r z o g tü m e r n  einen deutlichen B egr i f f  von dem Wesen und 
der B e d e u tu n g  der B a n k  und ihren Verhältnissen ha tte ,  während 
selbst die ersten M ä n n e r  vom Fach die Sachen  nicht zu durchschauen 
vermochten,« w a s  durch die im folgenden Abschnitt zu besprechende 
Z w ö l f -M i l l io n e n -F ra g e  bestätigt wird. Außerdem waren die H e r 
zogthümer durch das  bisherige Verhalten  der dänischen Regierung 
gegen sie, z. B .  durch die E n tfüh rung  des S i lb e r s  der Altonaer 
B a n k ,  durch die %  von Land und Zehnten in D änem ark , so unge
heuer übervortheilt,  daß das  M iß trauen  gegen alles Geldwesen und 
alle Zettelwirthschaft D ä ne m a rk s  den höchsten G ra d  erreicht hatte und 
fast Je d e r  um jeden P re is  von aller V erb indung  mit dem dänischen 
Geldwesen frei zu werden suchte. « S o  geschah es denn auch (s. 
Schlesw . S tändezei t .  1838), daß von den Anno 1818- noch unabge- 
lösten 1 3 Vs M illionen  Bankhaftcapita lien  der Herzogthümer nur 
570 ,000  R th lr .  bei der B a n k  als  Actionaire bleiben zu wollen er
klärten —  vielleicht bloß oder hauptsächlich Königl. E i g e n t u m ' /  die 
übrigen 1 2 %  M illionen  ließen die A btrennung  vor sich gehen.«

S o  waren  also die H e rz o g tü m e r  z u r  Z a h l u n g  in mehr als 
dreidoppelter Weise herangezogen (f. VII.) und von dem dereinstigen 
G e n u ß  glücklich beseitigt. D ie  Unkunde und das  M iß trauen  der 
Herzogthümer waren  durch eine Frage, die den dänischen U n te r ta n e n
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garnicht vorgelegt w urde, au f die schlaueste Weise ausgebeutet. D a s  
D änenvolk  h a t aber wirklich eine geniale G ew andtheit darin , Andere 
zu hintergehen. A ls es die H erzogthüm er so furchtbar getäuscht, ge
drückt und vergew altigt h a tte , daß es sich um  den letzten Rest 
des V ertrauens in den H e rz o g tü m e rn  gebracht hatte , in welchem 
Falle sonst das Geschäft zu Ende ist, w ußte es g e r a d e  d i e s e s  
M i ß t r a u e n  zu benutzen, um  die H erzogthüm er nochm als in g roß
artiger Weise zu hintergehen. Und dazu bot die dänische R egierung 
die H a n d ! D e n n  w as  sollte die F rag e?  W enn  m an die H erzog
tü m e r  nicht hatte  übervortheilen w o l l e n ,  so hätte m an es ja hier 
machen können wie in  D änem ark . Und w arum  bekamen w ir nicht 
eben so wohl unsere B a n k  a ls die D ä n e n ?  —  D ie dänischen Ac- 
tionaire dieser B a n k , welche jetzt ein höchst umfangreiches Geschäft 
betreibt, genießen jetzt eine jährliche D ividende von 4 bis 5 p C t., 
vor der Geldkrisis bedeutend m ehr, und das von einem In s t i tu t, d as 
g rö ß te n te ils  m it dem Gelde der H erzogthüm er begründet ist. Rech
nen w ir fü r die 123U M illionen  der H erzogthüm er 3 pC t., so w ären 
das ca. 70 0 ,00 0  -# C t. jährlich, die u n s entzogen sind.

X.
Uebervortheilung bei der Zwölf-Millionen-Frage.

D a s  Geschäft der A usbeutung der H erzogthüm er w a r ein äußerst 
p rofitab les und w urde daher im G roßen  und K leinen fortgesetzt. 
1 8 38  aber w urden die H erzogthüm er durch ein M anöver der N a tio 
nalbank in  E rstaunen  gesetzt, das an Frechheit und Scham losigkeit 
alles Andere übertrifft. S e lb s t der erste Rechtsgelehrte D änem arks, 
O  e rs te  d t ,  M itglied  der dänischen Kanzlei, h a t die große U ngereim t
heit und Ungerechtigkeit der nu n  zu besprechenden F orderungen der 
dänischen N ationalbank  in  mehreren G utachten nachgewiesen und sagt, 
daß bei diesem B egehren  der N ationalbank  »auf eine unbegreifliche 
Weise alles Recht und alle B illigkeit bei S e ite  gesetzt würden.« 
Diese un ter dem N am en  der Zwölf-M illioiieir-Frafte berüch
tigte Angelegenheit besteht in Folgendem .

W ie bekannt (s. V II.) w urde 1813  die Reichsbank angeordnet 
und  1818  in eine K openhagener N ationalbank um gew andelt, m it der 
die H e rz o g tü m e r durch das A ltonaer B an k in stitu t in Z ah lungsver
bindlichkeit standen (f. IX .). 1821 unterm  21 . August wurde diese 
Verbindlichkeit durch ein R egulativ  dahin festgesetzt, daß von der dam als 
noch fast 3 0  M illionen  betragenden Zettelschuld das A ltonaer B an k in 
stitut 11 ,8 88 ,32 8  R b th lr . und die N atio n a lb an k  18 ,086 ,576  R bth lr.
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übernehmen sollten. Letztere hatte als Fond dazu die Bankhaft oder 
Bankzinsen des Königreichs, von denen die Staatskasse aber jährlich 
820,000 Rbthlr. zahlte (s. VII.). I n  dem Gesetz (der Octroy) über 
die Errichtung der Nationalbank von 1818 heißt es § 14: »Zur 
Zetteleinziehung soll die Bank, wenn und so lange die Zettel al pari 
flehen, außer  den % der Zinsen von Land und Zehnten in Däne
mark (d. sind die 820,000 Rbthlr.) ihre ganze überschießende 
E i nnahme  anwenden, nachdem die Ausgaben an Zinsen und Ad
ministrationskosten abgezogen sind.« Daneben heißt es in § 6, daß 
die Nationalbank ihre Einnahmen und namentlich auch die 820,000 
Rbthlr. behalten solle, bis alle jetzt coursirenden Reichsbankzettel da
durch eingezogen werden können. Jedermann verstand darunter den 
Theil der Zettel, der speciell der Nationalbank zukam, die Regierung 
auch, sonst hätte sie ja nicht 3 Jahre später das Verhältniß so fest- 
gestellt, daß die Herzogthümer 11,888,328 Rbthlr. von der Zettel
schuld übernehmen sollten. Die Herzogthümer fuhren fort, dieser 
ihnen aufgedrungenen Verpflichtung nachzukommen, erlassen ist ihnen 
nichts davon.

Da behauptete die Nationalbank 1838, 7 bis 8 Jahre vor dem 
Termin, wo die Bankhaft durch die Bankzinsen abgetragen sein 
mußte, die Staatscasse müsse die jährlichen 820,000 Rbthlr. nicht 
bloß so l ange zahlen, bis die auf Dänemark fallenden 18 M ill. 
Zettel dadurch eingelöft seien (also noch 7 bis 8 Jahre), sondern dann 
auch noch so l ange,  bis die von den Herzogthümern einzulösen
den und größtentheils schon eingelösten 11,888,325 Rbthlr. ebenfalls 
blos durch die jährlichen 820,000 Rbthlr. aus der Staatscasse ein
gelöst werden könnten. Die Nationalbank verlangte also das Geld 
(11,888,328 Rthlr. gewöhnlich kurzweg 12 Millionen und daher der 
Streit die Zwölf-Millionen-Frage genannt) einmal von den Herzog
thümern und hat es auch bekommen, dann aber noch zum zwei
ten M al aus der Staatscasse. Was die Herzogthümer zahlten, sollte 
also ein reines Geschenk für die Kopenhagener Bank, d. H. für die 
dänischen Actionaire sein.

I n  den Herzogthümern, die schon ohnehin 18V2 Millionen 
Ct. in der Bankangelegenheit ungerechter Weise eingebüßt hatten 
(s. VII.) und obendrein von allem Gewinn der Bank ausgeschlossen 
waren (s. IX.), erstaunte man über diese gränzenlose Habgier aufs 
Höchste. Die Schamlosigkeit, die Herzogthümer in derselben An
gelegenheit, worin man sie schon um I 8V2 Millionen beraubt hatte, 
nun auch noch um den bei diesem Begehren abermals auf die Her-
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zogthümer fallenden Antheil von ca. 9 Millionen Ct. zu über- 
vortheilen, übersteigt ja wirklich alles, was man sonst unter solchen 
Umständen erwarten darf. Die schleswigsche Ständeversammlung be
antragte am 23. August 1838, daß die Sache von Sachverständigen 
zum Theil auch aus den Herzogtümern untersucht werde, aber der 
König entschied schon am 13. September, ehe noch die holsteinische 
Ständeversammlung darüber verhandeln konnte, daß mit der Natio
nalbank ein Vergleich folgenden Inhalts zur Ausführung zu bringen 
sei. (S . Bekanntmachung einer K ö n i gl. Urkunde,  Dec. 31. 
1838.):

1. Die Nationalbank bekommt sofort von der Staatscasse 2 M il
lionen Rbthlr. in verschiedenen Schuld- und Pfandverschrei
bungen (§ 1).

2. Sie bekommt ferner sofort 7,300,000 Rbthlr. in Obligationen 
von verschiedener Größe. (§ 2).

3. Sie soll die 7,300,000 Rbthlr. mit 3 pCt. jährlich an die 
Staatscasse verzinsen und außerdem jährlich an die Staats
casse einen so großen Abtrag leisten, daß die 7,300,000 in 
38Vs Jahren zurückbezahlt sind. (§ 2).

4. Die Staatscasse giebt der Nationalbank in den 38V8 Jahren 
jährlich alles Geld (nämlich 328,000 Rbthlr., gerade den 
Betrag von % Bankzinsen von Land und Zehnten in Dä
nemark), was die Nationalbank zur Verzinsung und Abtra
gung an die Staatscasse zahlen soll. (§ 4).

5. Von jetzt an zahlt die Staatscasse jene früheren 820,000 
Rbthlr. jährlich nicht mehr; Land und Zehnten in Dänemark 
zahlen aber ihr V6 fort. (§ 3 und 5).

Das ist der wesentliche Inhalt der Königl. Urkunde. Alle M it
teilungen der dänischen Regierung über das Finanzwesen zeichnen 
sich darin aus, daß sie die Pöste in einander wirren und das 
Ganze möglichst in Nebel hüllen; hier aber erreicht die Kunst, eine 
einfache Sache zu verwirren und zu verdunkeln, sicher die höchste 
Stufe und die Urkunde ist deßhalb sehr lesenswert. Man sieht nach 
obiger Vereinfachung sofort, daß Nr. 3 und 4 sich gegenseitig Auf
heben, Verzinsung, Abtragung der Schuld, Zahlung von jährlich 
328,000 Rthlr. ist alles nur Blendwerk. Das Wesentliche ist, daß 
die Nationalbank nach Nr. 1 und 2 von der Staatscasse ein Capi
tal von zusammen 9,300,000 Rbthlr. erhält und dagegen nach Nr. 5 
auf den bisherigen jährlichen Zuschuß von 820,000 Rbthlr., der noch 
in 7 bis 8 Jahren fortgedauert hätte, verzichten muß. Die Frage,
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ob dabei die Staatscasse oder die Nationalbank zu kurz komme, ist 
eigentlich die: Wie groß muß ein Capi tal  sein, wenn es 
zu gewöhnl ichen Zinsen belegt eben ausreichen soll, in 
7 bis 8 Jahren  jährl ich eine Zahl ung von 820,000 Rbthlr. 
zu machen?

Ohne Zinsen braucht man dazu höchstens 8 x  820,000 Rbthlr. 
=t*? 6,560,000 Rbthlr., belegt man aber sein Geld, bis man es 
braucht, zu 4 pCt., so reicht man, wie leicht nachzurechnen ist, für 
fast 8 Jahre schon mit einem Capital von 6 Millionen Rbthlr. 
aus. Die Staatscasse zahlte aber an die Nationalbank 9,300,000 
Rbthlr., also 3,300,000 Rbthlr. zu viel,*) wovon nach dem damals 
geltenden (für uns ungünstigen) Verhältniß %, also 1,320,000 Rbthlr. 
oder 475,000 Ct. auf die Herzogtümer als abermaliger 
Verlust an die Dänen fallen. Das war freilich noch nicht der 3te 
Theil von dem. was die Kopenhagens Nationalbank begehrte, für 
die Herzogthümer war es aber dennoch ein schweres Opfer, gegen 
2V2 Millionen an die Staatscasse zu bezahlen, damit dieselbe es 
den Dänen übergeben konnte. Bei dem Dunkel, worin die däni
schen Ausbeutungsmanöver sich einhüllten, wurde auch dieses Arran
gement den Herzogtümern nicht völlig klar, sie murrten und — 
zahlten.

Mag man sich auch streiten so viel man w ill, ob die National
bank nach § 6 der Octroy von 1818 etwas zu fordern hatte oder 
nicht, für die Herzogthümer bleibt rs sich ganz gleich, ob sie durch 
die Octroy von 1818 oder durch die Urkunde von 1838 übervortheilt 
wurden, sie mußten jedenfalls aufs Neue 2,475,000 Crt. zum Vor
theile Dänemarks hergeben.

XI.
Uebervortheilung bei den Domainegeldern.

Eine ungemein empfindliche jährliche Einbuße haben die Herzog
thümer mit Rücksicht auf ihre Domainen erleiden müssen, von 
denen die dänische Regierung behauptet, daß sie nicht den Herzog
tümern, sondern dem sogenannten Gesammtstaat gehören. Man ver
stand sonst unter Domainen liegende Gründe und deren Ertrag, die 
dem Staat oder seinem Oberhaupte gehören, z S3. Wälder, Torfmöre,

*) Die ganze 6 Quartseiten lange Urkunde hätte also bloß so lauten 
können: Die Nationalbank bekommt auf ihr ungerechtes Verlangen von 
11,888,328 Rbthlr. bloß die Abschlagssumme von 3,300,000 Rbthlr.

2
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S e e n ,  dem S ta a t e  gehörende Ländereien, G ü te r ,  Schlösser, M üh len  
u. dgl. D a s  Guldberg'sche Ministerium machte die ersten Versuche, 
die S ta a tse in n a h m en  und Ausgaben D änem arks  und der Herzog- 
thümer zu vermengen, fortgesetzt wurden diese Versuche unter der 
Regierung des Kronprinzen  (s. 111.), vollständig vergewaltigt und in 
finanzieller Hinsicht mit D änem ark  zusammengeworfen wurden die 
Herzogthümer erst 1813. (s. VII,). . S i n d  wir auch seitdem gezwun
gen gewesen, die vielen u n s  fast garnicht zu G ute  gekommenen Lasten 
und Schulden  D änem ark s  mit zu t ragen , meistens in sehr überbür
deter Weise, so geht doch d a ra u s  nicht hervor, daß D ä nem ark  auch 
noch ein Eigenthumsrecht au f  die in den Herzogthümern liegenden 
S ta a t s g ü te r  bekommen hätte. F aß t  m an  sie auch a ls  dem S t a a t s 
oberhaupte gehörend auf, so ist nach der W ahlurkunde der jedesma
lige »Herr dieser Lande« zu unterscheiden von dem »Könige zu D ä 
nemark« (s. XVI.), d ann  begeht er eine große Ungerechtigkeit, wenn 
er das  G ut ,  w as  er a ls  Herzog verwenden sollte, for tw ährend dem 
Königreiche D ä nem ark  zuwendet. Nach Ursprung, Lage und Bestim 
m ung gehörten die D om ainen  den Herzogthümern, die keine P ro v in 
zen, sondern ein Land für sich sind, an  und werden natürlich auch 
bei der bevorstehenden Lostrennung von D änem ark  u n s  verbleiben.

Aber mit diesen » e i g e n t l i c h e n  D om ainen ,«  wie sie in der 
S taa ts re ch n u n g  in sehr bezeichnender Weise genannt werden, w a r  die 
Kopenhagener Negierung lange nicht zufrieden. S i e  machte die wei
tere Best im m ung , daß in den Herzogthümern auch noch eine Menge 
S te u e rn  und Abgaben zu den D om ainen  gehörten : D om an ia l -C an o n , 
gesetzter Canon  und Landgilde, Herrengelder, K athengelder,  stehende 
Gefälle, Erbpachtsabgaben u. s. w. Diese sind von großem B e 
lange, so zahlt z. B .  das  Osteramt Hadersleben nach dem S t a a t s 
budget von 1 8 59 /6 0  an  solchen S te u e rn  ca. 8 0 ,000  R b th lr . ,  das 
A m t Gottorff  gegen 6 0 ,0 00  R b th lr . ,  Dithmarschen über 70 ,000 
R b th lr .  rc., so daß mit Einrechnung dieser S te u e rn  das, w as  die 
Negierung D om ania le innahm en  nenn t ,  nach Abzug der Kosten jähr
lich beträgt:  in ganz D ä nem ark  ca. 500,000, in S chlesw ig  ca. 700,000, 
in Holstein ca. 700 ,000  R b th lr .  Diese Gelder sollen nun  nach der 
Forderung der dänischen Regierung vor allen zu den Kosten des 
Gesammtstaats hergegeben und in e i n e  Casse geworfen werden, einer
lei woher sie kommen. Und man sieht aus  diesen Zahlen, daß es 
sich lohnte, die Herzogthümer f a s t  d r e i m a l  so v i e l  in die gemein
schaftliche Casse legen zu lassen, als  D änem ark !  Diese Erfindung, 
d a ß 'd ie  D om ainen  nicht dem besonderen S t a a t ,  in dem sie liegen
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und dem sie also angehören, sondern dem Gesammtstaat zufallen sol
len, und die weitere Erfindung, daß es nicht bloß »eigentl iche 
Domainen« (wie die Staatsrechnungen sagen) giebt, sondern daß 
man noch eine Menge Steuern mit dazu gerechnet hat, bringt den 
Herzogthümern Dänemark gegenüber einen sehr großen jährlich sich 
erneuernden Verlust.

Genau nach den Staatsrechnungen haben bezahlt in den 10 
Jahren von 1853 bis 1863 an Domainegeldern:*)

Dänemark Schleswig
4,728,550 Rbthlr. 42 ß, 7,124,029 Rbthlr. 47 ß,

Holstein 6,923,756 Rbthlr. 43 ß, 
zusammen also 18,776,336 Rbthlr. 36 ß.

Rach der Bewohnerzahl der Landestheile muß Dänemark von den 
Gesammtausgaben 63 pßt, Schleswig 16 pCt., Holstein 21 pCt. 
tragen, also von den 18,776,336 Rbthlr. 36 ß

Dänemark Schleswig
11,829,092 Rthlr. 33 ß, 3,004,313 Rbthlr. 23 ß

Holstein 
3,943,030 Rbthlr. 75 ß, 

also hat Dänemark 7,100,541 Rbthlr. 87 ß zu wenig beigesteuert, 
Schleswig 4,119,716 Rbthlr. 23 ß zu viel,
Holstein 2,980,725 Rbthlr. 64 ß zu viel,

also zusammen 7,100,541 Rbthlr. 87 ß oder
13,313,510 Ct. 

sind die Herzogthümer in den letzten 10 Jahren gegen Dänemark in 
den Domaineeinnahmen übervortheilt; jährlich l J/a Millionen Ct. 
müssen sie aus dem Lande wandern lassen, dami t  Dänemark  so 
viel  weniger  zu zahlen nöthig hat.

Aber auch die übrigen Zuschüsse zu den gemeinsamen Staats
ausgaben sind, wie es am angegebenen Orte ausführlich dargethan 
ist, so angesetzt, daß Dänemark in den letzten 10 Jahren 830,549
Rm. oder 1,557,397 4f Et. gespart hat, welche die Herzogthü
mer außer ihrer eigenen Quote haben aufbringen müssen. Die Folge 
davon ist denn auch, daß die besondere Casse Dänemarks fast 
jährlich bedeutende Ueberschüsse hat, wogegen die gewöhnlichen wenn 
auch hohem Steuern in den Herzogthümern zur Bezahlung aller 
rechtmäßigen und unrechtmäßigen Zuschüsse nicht ausreichen wollen.

*) Siche die kleine Schrift: Zur Frage der Prägravation der Herzog
thümer Schleswig-Holstein. Kiel, Druck von C. F. Mohr. 1864, wo die 
einzelnen Pöste angegeben sind.
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Diese beiden Pöfte (13,313,516 +  1,557,297 4 Ct.) betragen 
also zusammen in 10 Jahren 1 4 ,8 7 0 ,7 9 5  4  Ct., macht jährlich 
1,487,079 4  Ct., um welche wir zu Gunsten Dänemarks übervor- 
theilt wurden. Hätte uns nicht die Erbfolge von Dänemark abge
löst, so würde allein dieser jährliche Tribut nach 4 pCt. zu Capital 
geschlagen einer Schuldenlast von mehr als 37 Millionen 4  Ct. 
gleich sein. Wer also dafür strebt, daß wir bei Dänemark bleiben 
mögen, sucht allein schon nach dem in dieser Nummer Enthaltenen 
die Herzogthümer mit einer Schuldenlast von 37 Millionen 4 
zu bebürden.

XII.
Wirtschaftliche Beeinträchtigung bei Armee und Flotte.

Eine nicht eigentliche Uebervortheilung aber eine sehr bedeutende 
Kraftentziehung für die Herzogthümer fand dadurch statt, daß das 
Kriegswesen, Armee und Flotte, theils in dem kleinen Staate, 
den der sogenannte dänische Gesammtstaat doch nur bildete, so un- 
verhaltnißmäßig große Summen erforderten, theils dadurch, daß fast 
sämmtliches hierfür ausgegebene Geld nach Dänemark, besonders Ko
penhagen, d. H. ins Ausland wanderte, so daß uns von dem Ver
dienst, den diese Millionen gewährten, fast nichts zu Gute kam.

Nach der Staatsrechnung von 1862/63*) erforderte an soge
nannten gemeinschaftlichen Ausgaben

das Kriegsministerium 4,388,981 Rbthlr. 
das Marineministerium 2,538,794 „  also für

Landheer und Flotte zusammen 6,927,775 Rbthlr. oder
12,989^578 4  Ct., 

wovon die Herzogthümer, auch wenn dieselben nur verhaltnißmäßig 
dazu beigetragen hätten, 2,771,110 Rbthlr. oder reichlich 5 Mill. 4 
Ct. aufgebracht haben, in Wirklichkeit bedeutend mehr, (f. XL). Bas 
haben den Herzogtümern die 5 M ill. 4> die sie in einem Jahre 
haben zahlen müssen, genützt? — Freilich, ständen die Herzogthümer 
hinsichtlich ihrer Kriegsmacht einzig und allein in Verhältniß zum 
deutschen Bunde, so gestaltete sich diese große Ausgabe ganz anders.

1. Die Herzogthümer brauchten dann bloß ihr Bundescontin- 
gent zu stellen, wodurch ein Theil der Summe wegfällig werden 
würde. Hierauf legen wir indeß nur ein geringes Gewicht.

2. Die Herzogthümer hätten dann für die aufgewendeten Kosten

* )  D . h. vom I .  April 1862 bis zum I. April 1863.



21

den dafür gebührenden Schutz, wogegen sie jetzt Landheer und Flotte 
haben mit unterhalten  müssen, damit D än e m a rk  die Kriegsmacht ge
brauchen konnte, die H e r z o g tü m e r  nach W illkür zu behandeln und 
zu bedrücken. Unser eigenes M il i ta i r  wurde nach D änem ark  verlegt, 
um dort von dänischen O fsteteren commandirt  zu werden und die 
dänischen S o ld a t e n  besetzten die H e rz o g tü m e r ,  um sie, die A usge
beuteten und zum Theil tyrannisch Behandelten  niederzuhalten. S o  
sind auch die Befestigungen unseres eigenen L andes ,  Dannevirke, 
D üppe l ,  Assen n i c h t  z u m  S c h u t z  d e r  H e r z o g t ü m e r  angelegt, 
sondern um  u n s  auch dann  noch b e z w i n g e n  zu können, wenn be ider  
widerrechtlichen B e h a n d lu n g ,  dießmal zunächst bei der Jnco rpo rirung  
Schlesw igs ,  Deutschland den Unterjochten etwa zu Hülfe kommen 
wollte, w a s  ebenfalls von der dänischen Flotte gilt. W a s  aber diese 
Land- und  Seemacht, wozu wir so hoch beisteuern müssen, werth ist, 
wenn  das  Land von Außen angegriffen w ird ,  das  haben u n s  die 
J a h r e  18 07  und 1 8 1 3 — 14 deutlich genug gezeigt, das sehen wir in 
diesen T ag en  auch. S o  ist die Land und Seemacht, die uns  so viel 
kostet, im  F r i e d e n  u n s  f e i n d l i c h ,  i m  K r i e g e  m a c h t l o s .

3. Und w o  werden die vielen M il l io n en ,  welche Land- und  
Seem acht  kosten, ve rausgab t?  W er  verdient d a r a n ?  W o  sind die 
W erften und Docks, wo die Schiffe gebaut werden?  W o  sind die 
H afen ,  wo die Seem acht unterhalten w ird?  W o  sind die Werkstät
ten, wo F lin ten  und K anonen  verfertigt, das  Schießpulver fabricirt, 
die K ugeln  gegossen, die Lafetten gemacht werden? W o  werden die 
Uniformen der S o ld a te n ,  wo wird das  S a t t e l -  und Riemenzeug 
der Cavalerie angefertigt? u. s. w. Diese und ähnliche F ragen  kön
nen fast alle mit E inem  W orte  beantwortet  w erden: K o p e n h a 
g e n !  Gerechtigkeit und  Billigkeit hätten eine V e r t e i l u n g  über das 
Land erfordert, sind aber in K openhagen nicht zu Hause. Se lbst  
das  Holz zu den Befestigungen bei Schlesw ig  und D üppe l  soll 
g ro ß e n te i l s  von Kopenhagenern  geliefert worden sein. — Ein  Land 
kann große S u m m e n  aufbringen und verw enden, wenn das Geld 
i m  L a n d e  s e l b s t  w i e d e r  v e r d i e n t  w i r d  u n d  i n  U m l a u f  
k o m m t  und besonders d a n n ,  wenn die dafür geschaffenen Werke 
wieder f ü r  d ie  W o h l f a h r t  d e s  L a n d e s  f r u c h t b r i n g e n d  sind. 
Anlagen von Eisenbahnen, Canälen, Entwässerungen von S ü m p fe n ,  
Urbarmachungen öder S trecken , W egebauten  u. dgl. können mit 
großer Anstrengung der Geldmittel betrieben werden, ohne, wenn sie 
sonst zweckmäßig sind, das  Land zu erschöpfen, aber hohe Ausgaben, 
wie unsere für Armee und F lo t te ,  die durchaus nicht fruchtbringend
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sind und wofür fast alles Geld ins Ausland geht, saugen das Land 
aus. Die Herzogthümer und Dänemark sind in dieser volkswirth- 
schaftlichen Beziehung zu vergleichen mit 2 Bauerstellen, die Einen 
Besitzer haben, der aber allen Ertrag, alle Bedüngungsmittel der 
einen Landstelle mit auf die Verbesserung der anderen verwendet. 
I n  welchen verschiedenen Zustand diese Grundstücke kommen müssen, 
weiß jeder Landmann; wären die Herzogthümer nicht in so hohem 
Grade unerschöpflich, so würden sie längst eine Stätte des Elends 
sein. Gelitten aber haben einzelne Orte genug; wie hat z. B . die Stadt 
Schleswig, die wegen ihres Patriotismus in Ungnade gefallen war, 
dem durch die Herzogthümer sehr wohlhabenden Kopenhagen gegen
über die letzten 12 Jahre zappeln müssen, die gewohnten Nahrungs
quellen plötzlich abgeschnitten und dann der Geißel eines Fanatikers 
übergeben, der beliebig den Teufel spielen konnte. Wohl zu ruhig 
hat das Land diesen Leiden zugesehen, während die Dänen sich daran 
weideten, aber nun, Schleswig-Holstein! willst Du es nochmals kom
men lassen? —

Kopenhagen*) und die Herzogthümer haben direct entgegenge
setzte Interessen. W ir müssen zu Armee und Flotte, die uns bei den 
Bedrückungen Niederhalten sollen, jährlich Millionen zahlen; in Ko
penhagen werden zur Herstellung derselben jährlich Millionen in 
Umlauf gesetzt. W ir haben, wie die Lage unseres Landes das mit 
sich bringt und auch die Geschichte lehrt, den ersten Druck und un
mittelbaren Schaden der meisten Kriege Dänemarks auszuhalten; 
Kopenhagen wird nicht dadurch gedrückt, im Gegentheil herrscht dort 
die regste Thätigkeit, um die Requisite für Armee und Flotte immer 
wieder zu ergänzen, das Geschäft florirt. Deshalb haben die Ko- 
penhagener die »Provindser« auch so lieb, daß sie es den Schleswig- 
Holsteinern »mit dem Schwert aus den blutigen Rücken schreiben wol
len, daß sie Dänen sind,« so eine Art Brennmarke für das Vieh, 
damit es seinem Herrn nicht entlaufe.

* )  Ueberhaupt gehen die Beeinträchtigungen hauptsächlich von Kopen
hagen aus, das wohl mehr oder weniger die Inseln aber nicht Jütland in 
dieser Hinsicht repräscntirt. Das jütsche Volk ist seiner Natur nach von den 
Jnseldänen wesentlich verschieden; das jütsche M ilita ir, das bis zuletzt in 
den Herzogtümern gelegen hat, war im Großen und Ganzen von jedem 
Fanatismus weit entfernt und hat sich an den meisten Orten unter der 
Bevölkerung Zuneigung erworben, und das trotz des Hasses gegen die dä
nische Regierung. Jedoch gilt dies hauptsächlich nur von den Gemeinen, 
von den Officieren, die auch nur zum kleinen Theil Juten gewesen sein 
mögen, nur ausnahmsweise.
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Die Herzogthümer haben alle Uebervortheilungen und alle E in
richtungen zur Geldentziehung auf wirthschaftlichem Wege dennoch 
ertragen können; sie sind nicht reich, wie könnten sie es sein bei sol
cher Behandlung, doch ist der Wohlstand im Ganzen noch nicht zer
rüttet. Aber soll denn das alles für immer nach Dänemark abflie
ßen? W ir dürfen uns doch wohl für berechtigt halten, das Gut 
unseres Landes selbst zu genießen und endlich aufhören, die verachtete 
und mißhandelte Milchkuh Dänemarks zu sein. Diese wirtschaft
liche Benachteiligung muß für Armee und Flotte wenigstens auf 3/4 
des ganzen jährlichen Betrages dieser Ausgabe angeschlagen werden. 
Dazu kommt nun noch, daß Dänemark nach dem letzten Kriege 
alles Kriegsmaterial der Herzogthümer, ca. 12 Millionen an Werth, 
ohne jegliche Vergütung fortgeschleppt, Holstein allein die Einlösung 
der 4-/2 M ill. Schl.-Holst. Zettel auferlegt*) und dann die Herzog
thümer zur Zahlung der von Dänemark während des Kriegs gemach
ten Schulden hinzugezogen hat. (Schleswig ist von der Abtragung 
der Schlesw.-Holst. Zettelschuld befreit, aber dafür in anderer Weise 
desto besser gequält worden.)

XIII.
Wirtschaftliche Benachteiligung bei der Civilverwaltung.

1. Die C i v i l l iste des K ö n i g s  beträgt 800,000 Rbthlr. 
Wie gestaltet sich das, wenn w ir unfern eigenen Herzog haben? Von 
diesen 800,000 Rbthrn. oder 1,500,000 Ct. zahlen die Herzog
thümer ca. 600,000 $  Ct. Die Herzogthümer werden nicht ver
langen, daß der Herzog mit diesem Antheil seine Hofhaltung führe, 
es ist ja aber auch garnichts im Wege, daß von irgend einem Posten, 
den wir bis jetzt zu viel bezahlt haben, z. B . von den V/3 Millionen 
zuviel bezahlten Domainegelbern ein hinreichender Theil zu jenen
600.000 hinzugelegt werde. Aber angenommen auch, was ja nie 
statt finden wird, daß nun mal die Civilliste unseres Herzogs eben 
so hoch gesetzt würde, wie die des Königs von Dänemark, das Geld 
aber fast sämmtlich im Lande verausgabt würde, so würden die Her
zogthümer sich noch eben so gut dabei stehen, als wenn sie jährlich
600.000 zu diesem Zwecke nach Kopenhagen senden. Der Lan
desfürst v e r z e h r t  dieß Geld ja nicht; die Privatwirksamkeit eines

*) Für 186,000 *$> Zettel hat die Regierung, obgleich sie längst die 
ganze Einlösungssumme erhalten hat, noch im Lande gelassen, die also von 
den Herzogtümern nochmals bezahlt werden müssen.
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Fürsten, der bald für K unst und Wissenschaft, bald für N oth  und 
allerlei Verlegenheiten, bald für andere Zwecke pecuniar in Anspruch 
genommen w ird und dann  nicht durch eine zu karge Civillifte ge
hemm t ist, kommt dem Lande in vielfacher Weise wieder zu G ute .

2 . D e r G e h e i m e  S t a a t s r a t h  kostet jährlich 55 ,0 00  R b th lr ., 
das G eld geht nach K openhagen.

3. D a s  M inisterium  der a u s w ä r t i g e n  A n g e l e g e n h e i t e n  
erfordert 2 2 4 ,717  R b th lr . und ist ganz in dänischen H än d en . D ie  
au sw ärtigen  Angelegenheiten der H erzogthüm er, die keine europäische 
M acht dritten oder vierten R a n g e s  sein noch m it allerlei fortw ährend  
zu beschönigenden K niffen ein anderes Land werden aussaugen und 
tyrannisiren wollen, die im Gegentheil bloß ein T heil von Deutsch
land sein wollen, werden sich sehr einfach gestalten und keine H u n 
derttausende in Anspruch nehmen.

4 . D a s  F i n a n z m i n i s t e r i u m  kostet 4 0 7 ,6 9 0  R b th lr . jährlich, 
die auch bei weitem zum größten Theile in D änem ark  verzehrt 
werden.

5. A n P e n s i o n e n  en th ä lt die S taa tsrech n u n g  1 ,313 ,963  R b th lr ., 
wovon in  Holstein 1 51 ,768  *$>, in Schlesw ig  eine ähnliche S u m m e, 
also in beiden H erzogthüm ern nicht der 4te Theil verzehrt worden 
ist. E ine genauere Nachrechnung ergiebt, daß die dänischen B eam ten  
viel stärker pensionirt werden a ls  die schleswig-holsteinischen und den 
H erzogthüm ern jährlich über 300 ,000  C t. kosten.

6. A n A p a n a g e n  3 68 ,460  R b th lr. jährlich , von denen in 
den H erzogthüm ern ca. 60 ,0 00  R b th lr. wieder in U m lauf gesetzt w or
den sind.

Diese Beispiele umfassen wieder M illionen , wozu die H erzog
thüm er ca. 2/s  beigesteuert haben, von welchem Gelbe sehr wenig 
wieder in die H erzogthüm er zurückgekehrt ist. B edenk t m an d as a l
les, so m uß m an sich freilich au f der einen S e ite  w undern , wie die 
H erzogthüm er dieß alles haben ertragen können, au f der ändern 
S e ite  aber findet m an es sehr erklärlich, daß die D ä n e n  und n a
mentlich die K openhagener, die es gewohnt s in d , diesen Nutzen aus 
den H erzogthüm ern zu ziehen, dieselben um keinen P re is  fahren las
sen w ollen. D ie  obigen 6  Pöste mit zus. 3 ,1 7 0 .0 00  R b th lr . oder 
ca. 6  Millionen C t. sind n u r hervorragende Beispiele der w i r t 
schaftlichen Zurücksetzung der H erzogthüm er.

W er aber den W erth , den wir d a rau f legen, daß das Geld 
nicht vorzugsweise seinen A b f l u ß  n a c h  A u ß e n ,  sondern seine C i r 
c u l a t i o n  i m  L a n d e  haben müsse, für zu hoch angeschlagen hält,
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fasse die Frage practisch an, reise nach der Stadt Sc h l esw i g  und erkun
dige sich, wie es dort in den letzten Jahren gewesen ist und wie es war, als 
der Landgraf Carl dort seinen kleinen Hof hielt, oder wie es war, 
als die Stadt noch die schleswig-holsteinische Regierung und das 
schleswigsche Obergericht besaß. Oder er gehe nach P l ön  und erkun
dige sich über die kurze Zeit, wo dort die holsteinische Regierung 
war. Und dieser Einfluß beschränkt sich nicht auf den Ort, wo er 
zunächst geübt wird, das Geld ist rund und rollt schnell weiter, Gut 
macht Muth und weckt den Unternehmungsgeist und jede Thätigkeit. 
Erfrage die älteren Bewohner der Landschaft Angeln,  welche Bedeu
tung Schleswig trotz seiner ungünstigen Lage zu jener Zeit für Han
del und Verkehr hatte im Vergleich zu jetzt. Er besehe mal die 
Schlösser und ändern Gebäude, die auf Staatskosten in Kopenha
gen und auch attf der Insel Seeland aufgeführt sind. Sie sind nicht 
bloß ein Schmuck der Insel, sondern haben auch auf den Wohlstand 
bedeutenden Einfluß gehabt. Was w ir  von solchen Dingen haben, 
ist alt und rührt aus der Zeit her, wo die Herzogthümer noch eigene 
Fürsten hatten; die dänischen Könige haben die tobten Mauern und 
damit die Umgegend nur selten auf kurze Zeit belebt, sonst haben 
diese Denkmäler unserer eigenen Fürsten leer gestanden oder sind zu 
ganz anderen Zwecken benutzt worden.

Der wohlthätige Einfluß so vieler Millionen, wenn sie im Lande 
circuliren, erstreckt sich aber nicht bloß auf die Besi tzenden,  son
dern ebensowohl auf die arbeitende und von ihrem täglichen Verdienst 
lebende Bevölkerung. Wo im Lande das Geld reichlich ist, und es 
kann in Schleswig-Holstein sehr reichl ich werden,  da will man 
für sein Geld auch etwas machen und ausführen lassen, da bedarf 
man einer viel großem Menge Arbeiter und es ist mit Sicherheit 
vorauszusehen, daß unsere jetzige Arbeiterzahl dann nicht mehr genügen 
wird. Da muß schon der eine Arbeitgeber den ändern überbieten, 
wenn er Leute haben will, die Arbeit steigt bedeutend im Werth und 
das Tagelohn sowie jede Arbeitövergütung muß erhöht werden und 
kann es auch, da das Geld vorhanden ist. Die Arbeit ist eine Waare, 
soll sie im Preise steigen, so muß entweder mehr Arbeit gefordert oder 
die Menge der angebotenen Arbeit vermindert werden; ein anderes 
Mittel, das Tagelohn im Großen und Ganzen zu erhöhen, kann nur 
in sehr dunkeln Köpfen spuken. Wenn man aber jetzt hin und wieder 
Arbeiter, die ihre Hände wahrscheinlich besser als ihren Kopf zu 
brauchen verstehen, sagen hört: »Uns geht es nichts an, ob Schleswig- 
Holstein von den Dänen frei wird, wir werden doch nicht mehr



26

Tagelohn bekommen,« so ist das bloß ein Beweis, daß diesen Leuten 
nicht allein alles Interesse für ihr Vaterland fehlt, sondern daß sie 
auch nicht fähig sind, die wirthschaftlichen Folgen einer so großartigen 
Veränderung, wo es sich um viele Millionen handelt, zu übersehen 
und einigermaßen abzuschätzen.

XIV.
Besetzung der Ofsiciers- und Beamtenstcllcn mit Dänen. Sprachquälereien.

B is  zum Jahre 1812 bestand in Rendsburg eine besondere 
Of f i c i e r sschu l e  für die Herzogthümer. So lange die Herzog- 
thümer einigermaßen gleichberechtigt mit dem Königreich dastanden, 
war es unbedenklich, die Ofsiciere aus beiden Ländern zu entnehmen; 
nachdem man aber, wie das damals grade der Fall war, darauf hin
steuerte, die Herzogthümer ihrer Rechte zu berauben/ zu unterdrücken 
und in sehr hohem Maße auszubeuten, mußte es rathsayi erscheinen, 
die Bewohner der Herzogthümer vom Commando der Armee, die 
früher oder später in den Fall kommen konnte, auch gegen den Aus
bruch des Unwillens der Herzogthümer gebraucht zu werden, möglichst 
auszuschließen. Die Officiersschule in Rendsburg wurde 1812 aufge
hoben und von da an mußten die Söhne der Schleswig-Holsteiner, 
die Ofsiciere werden wollten, zu ihrer Ausbildung nach Kopenhagen 
gehen. Die zu erwartende Verminderung der Zahl, welche dazu 
bereit war, und die zu hoffende Danisirung derjenigen, die dennoch 
kommen würden, machte diese Maßregel zu einer für die Erreichung 
der dänischen Bestrebungen sehr zweckmäßigen. Sie erleichterte es 
den Dänen, es dahin zu bringen, wohin es jetzt gekommen ist, daß 
in der ganzen Armee außer einigen dänisch gesinnten Schleswig-Hol
steinern nur dänische Ofs i c i ere  angestellt sind, was dadurch be
wiesen w ird, daß kein einziger Ofsicier in diesem Kriege, der doch 
immer indirect gegen die Herzogthümer geführt wird, aus diesem 
Grunde seinen Abschied genommen hat. — Die Stände der Herzog
thümer haben sich mehrmals über diese Maßregel beschwert und auf 
Wiedererrichtung der Rendsburger Officiersschule angetragen, was 
aber nicht bewilligt worden ist.

B is  zum Jahre 1833 bestand in Kiel ein Landesinstitut zur 
Ausbildung von F o r s t m ä n n e r n ,  das dann auch nach Kopenhagen 
verlegt wurde. Den Einwohnern der Herzogthümer stand der Besuch 
der Kopenhagener Anstalt offen, wenn sie nachwiesen, daß sie 
dänisch konn t en .  M an hatte sich in Kopenhagen auch hinsichtlich 
dieser Maßregel nicht verrechnet. Wie in der Armee, so räumten
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auch die Schleswig - Holsteiner im Forstwesen, namentlich in den 
höheren Stellen, den Dänen immer mehr den Platz.

So ging es auch in ändern Verwaltungszweigen mit der Ein
führung von Danen in die Beamtenstellen der Herzogthümer immer 
weiter. Für das Postfach, namentlich für die eigentlichen Post
meisterstellen wurde es immer mehr Regel, sie mit verabschiedeten 
Ofsicieren, die eben Dänen waren, zu besetzen, so auch im Zol l fach 
und anderen V e rw a l tu n g s zw e ig e n .  I m  Wegewesen nahm 
man für Die Hauptfunctionen dänische Jngenieurofsiciere, unter deren 
Aufsicht dann Schleswig-Holsteinische Civilingenieure angestellt wurden, 
um für wenig Geld die Hauptarbeit zu übernehmen. Dänische 
Jngenieurofsiciere durchzogen vor einigen Jahren das Land, um die 
nöthigen Aufnahmen zu einer neuen Karte der Herzogthümer zu 
machen, worauf namentlich die Schleswigsche Karte mit einer Menge 
von dänischen Uebersetzungen der Ortsnamen angefüllt wurde, die für 
die Bewohner dieser Orte so fremdartig waren, daß sie sie kaum zu 
enträthseln vermochten. Wer im Schleswigschen bekannt ist, traut 
seinen Augen kaum, wenn er liest, wie die ihm bekannten Orte nun
mehr heißen sollten.

Jegliche Scheu bei Anstellung dänischer Beamten wurde aber 
bei Seite gesetzt, als die Herzogthümer 1851 von Oesterreich und 
Preußen gegen allerlei Versprechungen, die Dänemark gegenüber nie 
einen Werth haben werden, in die Gewalt der Dänen zurückgegeben 
wurden. Da brach über Schleswig die wildeste Wuth in Vertreibung 
aller deutschen Beamten und Einsetzung von Dänen und dänisch 
Gesinnten herein. Und das nicht allein, sondern das mittlere Schleswig 
wurde jetzt zum Schauplatz der maßlosesten Quälereien, um die Deut
schen in Dänen umzuwandeln. Kirchen und Schulen hielt man nicht 
zu gut dazu, sie in politische Institute der verhaßtesten Art umzu
wandeln, dänische Prediger (vom Volkswitz die schwarzen Gensdar- 
men genannt) und Lehrer mußten den Bütteldienst thun und thaten 
ihn mit Eifer, der deutschen Nationalität den Todesstoß zu geben. 
Jndeß sie lebt noch und in den letzten Tagen haben die mißhandelten 
Gemeinden bei der ihnen vergönnten Abstimmung ihre deutsche 
Sprache zurückgefordert. Jedermann ist dieß alles bekannt, charakte
ristisch aber ist es für das Dänenvolk, daß dasselbe jetzt, wo dieses 
Unwesen mit möglichster Schonung und Bedacht zum Thei l  wieder 
beseitigt wird, sich besonders wegen Entlassung der dänischen Be
amten in Schimpfreden über die Schleswigschen Civilcommissaire 
ergeht, als wenn seinen hier eingedrungenen und eingeschobenen Günst-
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lingen, die 12 Jahre lang das Volk mehr oder weniger tyrannisirt 
haben, ein himmelschreiendes Unrecht geschähe. Wahrlich, ein etwas 
weniger loyales Volk als die Schleswig-Holsteiner hätte seine Pei
niger nicht so in Frieden abziehen lassen.

So hat die dänische Regierung, nachdem unser Jndigenatrecht 
schon 1776 aufgehoben war, es zuerst systematisch darauf angelegt, 
die Schleswig-Holsteinischen Beamtenf t e l l en  mi t  Dänen,  
wenigstens mit dänisch gesinnten Beamten zu besetzen, nachher ist sie 
mit dieser Maßregel besonders in Schleswig auf die rücksichtsloseste und ge
waltsamste Weise vorgegangen. Sie erreichte damit einen doppelten Zweck:

1. Sie schaffte sich willige Organe, alle von ihr beliebten Maß
regeln zum Vortheil Dänemarks und zum Nachtheil Schleswig-Hol
steins in Ausführung zu bringen und die Widerstandsfähigkeit der 
Herzogthümer zu vermindern.

2. Sie kam dem Verlangen der Dänen und namentlich der 
Kopenhagener in der umfangreichsten Weise entgegen, für sich und 
ihre Kinder in den Herzogtümern eine Versorgung als Beamte, das 
bei den Dänen so berühmte »Levebröd« zu finden. Letzteres ist na
mentlich für die Kopenhagener von großer Wichtigkeit. Ihre Univer
sität macht es ihnen leicht, ihre Söhne in großer Anzahl, über das 
Bedürfniß Dänemarks hinaus, ftudiren zu lassen, ohne die Besorgniß 
zu haben, daß es ihnen nachher an einer passenden Anstellung fehlen 
möge, weil der Abfluß nach den Herzogtümern ihnen Platz macht. 
B is  1850 bestand noch das auch jetzt noch nicht verfassungsmäßig 
aufgehobene, sondern nur willkürlich bei Seite gesetzte Gesetz in voller 
Wirksamkeit, daß jeder in den Herzogtümern anzustellende Beamte 
für solche Stellen, die einen S t u d i r t e n  erforderten, wenigstens 2 
Jahre auf der Landesuniversität (Kiel) studirt haben müsse, und be
schränkte dadurch die Anstellung der Dänen auf gewisse V e r w a l 
t ungszweige,  besonders Post-, Zoll- und Forstwesen, Wegebau 
und Beaufsichtigung, Steuerbeamte, Hausvögte zc. Daß auch 
Deutsche in Dänemark angestellt worden sind, ist zwar vorgekommen, 
aber te ils  wegen der mangelnden Neigung der Deutschen, theils 
wegen der Schwierigkeit, ein Amt in Dänemark zu erlangen, ist die 
Zahl dieser Beamten stets eine verschwindend kleine gewesen. Nachdem 
aber von 1850 an Schleswig als eine eroberte Provinz behandelt 
wurde, fielen alle gesetzlichen Schranken nnd weltliche und geistliche 
Beamtenstellen jeder Art wurden rücksichtslos mit Dänen besetzt, und 
selbst Geschäftsleute, z. B . eine Anzahl Apotheker sind zu Gunsten 
dänischer Nachfolger aus ihrem Besitz verdrängt worden.
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X V .
R e c a p itu la t io n .

B e i  Uebergehung aller nicht sehr in die A ugen  fallenden E i n 
b u ß e n  u nd  R ech tsk ränkungen  stellt sich also Fo lgendes  h e rau s :

1. C apitaleinbußen , insofern sie reine Uebervortheilungen 
der H e rz o g th ü m e r  s in d , so daß  w ir  s t a t t  D ä n e m a r k s  haben zahlen 
m u f f e n :

a )  K r i e g s s c h ä d e n  1 8 1 3  un d  14, die w ir  außer  
dem a u f  die H e rzo g th ü m er  fallenden Anthe il
f ü r  D ä n e m a r k  haben  zahlen müssen, s. VI. 9  M i l l .  H C t .

b )  B a n k h a f t e n ,  die w ir  außer  dem a u f  u n s  
fa llenden  Antheil  f ü r  D ä n e m a r k  haben trag en
müssen, f. V II.   .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 Vs » » »

c) den H e r z o g t ü m e r n  entzogenes C a p i ta l  zu 
G u n s t e n  d e r  d ä n i s c h e n  N a t i o n a l b a n k  
in K o p e n h ag e n  bei der sogen. Z w ölf -M ill ionen-
F ra g e ,  f. X .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1/ » » » »

d )  den H erzo g th ü m ern  u n te r  dem T ite l  D o m a i -  
n e e i n n a h m e n  zum V o r t h e i l  D ä n e 
m a r k s  zuviel entzogen, bloß in den letzten
1 0  J a h r e n ,  s. X I ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 ' / -  » » »

e )  den H e rz o g th ü m ern  b e i . den ü b r i g e n  Z u 
s c h ü s s e n  zur gemeinsamen Casse z u m  V o r 
t h e i l  D ä n e m a r k s  zu viel en tz o g en ,  bloß
in den letzten 10  J a h r e n ,  s. X I .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ' / s » » »

S u m m a  44 'V «M il l .F C t.
welche die H e rzo g th ü m er  außer  manchen kleinen F o rd e ru n g en  von 
D ä n e m a r k  zurückerstattet haben müssen.*)

2 .  Andere  Geldentziehungen, durch die V e rb in d u n g  m it  
D ä n e m a r k  v e ran laß t :

* )  F ü r  d ie b evorstehende A u f t h e i l u n g  m i t  D ä n e m a r k  kommt 
e in e r se its  unser A n th e il an  den S ta a ts s c h u ld e n , an d ererseits  ab er auch unser  
A n th e il an  dem  S t a a t s v c r m ö g e n  m  B etrach t. V o n  den S ta a tss c h u ld e n  
( c a .  9 5 1 / 2  M i l l io n e n  R b th lr . v o r  dem  K r ie g e )  w ürden  ca. 3 5 V, M illio n e n  
R b th lr . v o n  den S t a a t s a c t iv e n  (ca . 4 6  M illio n e n  R b th lr . au ß er den C assen- 
b eh a ltcn , dem  gesa m m ten  K r ie g s m a te r ia l, S a m m lu n g e n  rc .) ca . 1 9  M illio n e n  
R b th lr . a u f  d ie H erzo g th ü m er  fa llen , so daß sie ca . 1 5 ' / ,  M illio n e n  R b th lr . 
oder ca . 2 9  M ill io n e n  $  C rt. zu geb en  m ü ß te n , die aber u n s e r e  F o r 
d eru n g en  v o n  ob ig en  4 4 %  M illio n e n  $ ,  w o z u  noch m an ch es h inzukom m en  
w ü r d e , la n g e  n icht erreichen. E in e  solche A brechnung hat ab er  in  diesen  
B lä t te r n  nicht g eg eb en  w erden  so llen .
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a) Der v e r h ä l t n i ß m ä ß i g e  Antheil der Herzogtümer an der 
B a n k h a f t ,  da sie eine Folge des zerrütteten Geldwesens 
Dän ema r k s ,  nicht der Herzogthümer war, s. V II. — 8 M i l 
lionen Ct.

b) Von der dänischen Regierung aus der A l t o n a e r  S p e c i e s 
bank  weggeführtes Silber, s. V III. Der Schade wird kaum 
zu ermitteln sein.

c) Die durch künstliche M itte l bewirkte Aussch l i eßung  der 
Herzogthümer von den Erträgen der N a t i o n a l b a n k  für 
123/4 Millionen Nbthlr. Actien, zu 3 pCt. gerechnet, ein j ä h r 
l iches Einkommen von circa 700,000 Ct., s. IX.

d) Die dänische K r i e g s m a c h t  verursachte den Herzogtümern 
durch die Verausgabung des Geldes im Auslande einen w i r t 
schaftlichen Nachtheil von j äh r l i c h  mehreren Millionen, s. X II

e) Die dänische C i v i l v e r w a l t u n g  entzog dem Lande ebenfalls 
auf wirtschaftlichem Wege jähr l i ch mehrere Millionen, f. X III.

3. Die hervorragendsten N e c lits k rä n k u n g e n  des Landes.
a) Die Vernichtung unseres J n d i g e n a t r e c h t s ,  s. I.
b) Die Vernichtung unseres S t e u e r b e w i l l i g u n g s r e c h t s ,  

s. II., III., VN.
c) Die Ueberschwemmung des Landes mit dänischen M i l i t a i r -  

und C i v i l b e a m t e n  und somit Ausschließung der Einge- 
bornen, s. XIV.

d) Die Unterdrückung des Rechts unseres Volkes auf seine 
Sprache, s. V., XIV.

Die Menge der Rechtskränkungen Einzelner geht ins Un endliche 
Andeutungen darüber s. X V II.

XVI.
Gründe für das Verbleiben bei Dänemark.

G ie b t  es denn  n i c h t s ,  was es den Herzogtümern wün
schenswert machen könnte, bei Dänemark zu verbleiben?

Es versteht sich, daß nicht das Wünschenswerte, sondern das 
Recht über unsere Trennung von Dänemark entscheidend ist und 
trotz aller Machinationen der Diplomaten bleiben,  w i r d ,  Schles
wig-Holstein wird nicht davon lassen. Dadurch sind w ir aber nicht 
verhindert zu erwägen, mit welchem Schaden oder Vortheil wir 
diesen Weg gehen.

Is t es etwa wegen der a l t hergebracht en  V e r b i n d u n g  
wünschenswert, bei Dänemark zu bleiben? — Manche hangen sehr
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am Althergebrachten, aber unsere Verbindung mit Dänemark ist nicht 
althergebracht. Die Wahl des dänischen Königs Christian I. war 
keine Verbindung m it Dänemark ;  er wurde ausdrücklich gewählt 
»nicht a ls  ein K ö n i g  zu Dänemark ,  sondern als Her r  d i e
ser vorbeschr iebenen Lande.« Erst in den letzten 100 Jahren 
hat man alle möglichen Mittel angewandt, den Herzogthümern einen 
Strick um den Hals zu werfen und erst in diesem Jahrhundert war 
das einigermaßen gelungen. Aber wie haben die Herzogthümer auch 
in dieser Zeit sich zertreten und auspressen lassen müssen! Wer das 
Althergebrachte will, der muß los wollen von Dänemark.

Oder ist es die Fre i he i t ,  die in Dänemark blüht und uns 
sehnsüchtig Hinüberblicken läßt? — Es ist wahr, daß auch die Her
zogthümer die Freiheit lieben, aber eine Freiheit von der Sorte, wie 
sie dort zu finden ist, Freiheit für die Dänen und zugleich Tyrannei 
für die Schleswig-Holsteiner in einer Brust vereinigt, die in die 
schamloseste Frechheit ausartet, so daß die Nachrichten davon hier mit 
Ekel erfüllen — nach der S o r t e  von Freiheit wird Schleswig- 
Holstein nie ein Gelüste fühlen. Hier hat man einen ändern Begriff 
von der Freiheit.

Gründe, die das Schleswig-Holsteinische Volk als Ganzes 
haben könnte, für die Zukunft zu Dänemark zu gehören, wüßten wir 
in Wahrheit nicht zu nennen, auch n ich t einen einzigen.  Hier 
tritt also nicht der gewöhnliche Fall ein, wo beide Wagschalen voll 
liegen und es schwer ist zu entscheiden, welche sich senkt; hier liegt 
auf der einen Wagschale rein nichts.

Gründe aber, warum einzelne Bewohner unseres Landes 
wünschen könnten, daß die Herzogthümer bei Dänemark bleiben 
möchten, giebt es allerdings.

Abgesehen von denjenigen, die für Geld und Gunst der Dänen 
ihr Vaterland haben knechten helfen und nun in ihrem Verdienst 
gestört worden sind; abgesehen auch von manchen Bewohnern des 
nördlichen Schleswigs, die sich den Dänen näher als uns verwandt 
fühlen und um dieser Verwandtschaft willen alle Uebervortheilungen 
gern verzeihen mögen; — abgesehen davon giebt es in verschiedenen 
Gegenden der Herzogthümer Einzelne, deren Geschäft  von der Art 
ist, daß die Lostrennung von Dänemark für sie vorläufig mit Nach
theilen verknüpft ist Dänemark und die Herzogthümer bildeten bis 
jetzt e in  Zollgebiet mit bestimmten Zollansätzen. Es liegt in der 
Narur der Sache, daß thätige Geschäftsleute sich nach Einrichtung 
unserer Zollverhältnisse gefragt haben, was für Geschäfte, Handels-
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Verbindungen, Fabrikationszweige unter den gegebenen Zoll- und Ver
kehrsverhältnissen vorteilhaft zu betreiben seien und darauf hin solchen 
Geschäften sich zugewendet haben. Solche Fabrikationszweige, die 
unter den jetzigen Zollverhaltnissen und mit Rücksicht auf die bisher 
bestandene Verbindung mit Dänemark in den Herzogtümern mit 
besonderem Vortheil haben betrieben werden können, sind z. B . Fa
brikation von Bekleidungsstoffen in Wolle und Baumwolle, Tabacks- 
fabriken, Zuckerfabriken, Fabriken von Posamentirwaren u. dgl. Eine 
Menge solcher haben schon länger bestanden und sich nur vermehrt 
und ausgedehnt, z. B . die Neumünfterschen Tuchfabriken; andere sind von 
Industriellen, die in- oder außerhalb der Zollgränze wohnten, seit der 
letzteren größeren Zollveränderung innerhalb der Zollgränze mit Rück
sicht auf die bisher bestandenen Verhältnisse mit bedeutenden Kosten 
errichtet worden, z. B . in Ottensen, Pinneberg, Elmshorn. Die 
de Voß'schen Zuckerfabriken in Itzehoe und Glückstadt beherrschten 
fast den ganzen Zuckermarkt des Königreichs und der Herzogtümer. 
Alle diese Unternehmer müssen bei einer Lostrennung der Herzog
tüm er von Dänemark eine mehr oder weniger bedeutende Stockung 
ihres Geschäfts erwarten und ständen diese Geschäftsleute nicht ver
möge ihrer Intelligenz und ihres Patriotismus auf einer höheren 
Stufe, so würden wir es haben erleben können, daß sie mit allen 
Kräften ihrem augenblicklichen Interesse gemäß für die Aufrechthal
tung der Verbindung mit Dänemark gestrebt hätten. M it Hülfe 
ihres Einflusses auf ihre Arbeiter und sonstige Angestellte.würde es 
ihnen nicht schwer geworden sein, einen Kreis von Leuten um sich 
zu versammeln, die im grellsten Widerspruch zu den übrigen Bewoh
nern der Herzogtümer gestanden hätten. W ir wissen wol, daß das 
Zollvereinsgebiet Dänemarks und der Herzogtümer weder das einzige 
noch seiner engen Begränzung wegen das wünschenswerteste ist, daß 
sich hoffentlich später andere und günstigere Verhältnisse werden 
erreichen lassen, aber für den Augenblick ist von dem allen nichts da 
und ob die angelegten Etablissements für neue Verhältnisse passen 
werden, ist auch zweifelhaft. Aehnlich ist es mit verschiedenen Han
delsverbindungen mit Dänemark. Unter diesen Verhältnissen kann 
manchem Geschäftsmann die Aufrechthaltung der Verbindung mit 
Dänemark für ihn wünschenswert erscheinen, es kann nicht auffallen, 
wenn den einen oder ändern über die Störung seines Geschäfts der 
Unmuth überkommt; daß aber dennoch äußerst Wenige durch solche 
Gründe sich bestimmen lassen, wirft ein nicht unbedeutendes Gewicht 
in die Wagschale der Herzogtümer.
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XVII.

Schluß.

S o  haben wir denn eine bedeutende Reihe der schwersten A n 
klagen g e g e n  D änem ark  aufgeführt und u n s  unfähig erklärt, G rü n de  
aufzusinden, die unser Volk bewegen könnten, b e i  D änem ark  bleiben 
zu wollen. H a t  aber J e m a n d  dennoch solche G ründe, der trete damit 
hervor.

D ie  angegebenen pecuniären Verlüste unseres Landes berühren 
inbest nur H a u p t s a c h e n ,  sie geben nu r  ein B i l d  von den Folgen 
unserer V erb indung  mit D änem ark , aber weitaus k e i n  V e r z e i c h n i ß  
alles dessen, w a s  wir ungerechter Weise haben tragen müssen, lieber- 
sieht m an  aber die vielen dem Lande in den letzten 50  J a h re n  ent- 
zogenen M illionen  (und Manches, z. B .  die Verlüste an D om ainen- 
geldern, ist ja nur für eine kleine Reihe von J a h re n  in Anschlag 
gebracht), so erstaunt m an dennoch über die Last, die D änem ark  den 
3 2 0  Q uad ra tm e ilen  der Herzogthümer auferlegt hat. D ie  Aussau
g ung  ist eine w ahrhaft  colossale.

Aber für den Kern  der Bevölkerung unseres Landes sind diese 
vielen M il l ionen  doch noch nicht die Hauptursache des allerdings er
bitterten R u f e s : L o s  v o n  D ä n e m a r k !  sondern vielmehr die M i ß 
achtung und  M ißhan d lu n g ,  die das  deutsche Volk von der dänischen 
Regierung besonders vermittelst der hier angeftellten fanatischen B e 
amten  erfahren hat. R e g e n b u r g ,  dessen Geschäft es seit 1850 
gewesen ist, alle Fäden  des teuflischen Netzes, welches Schlesw ig  u m 
g a rn t  hat, in H ä n d e n  zu halten , um  nach B efinden  hier oder da 
stärker anzuziehen, ha t  seine in Chikanen und Quälereien  hochbegabten 
zum Theil weit berüchtigten Leute so übers Land zu vertheilen ge
w ußt,  daß kein wichtigerer O r t  vergessen wurde. W o  diese einzelnen 
Leute dem einzelnen B ü r g e r  und B a u e r  wie ganzen Comm ünen und 
Korporationen persönlich mit H o h n  und hochmüthiger Verachtung 
entgegengetreten sind, ihnen die willkürlichsten M aßregeln  auferlegt, 
sie eingekerkert, in B rüchen  verurtheilt , ihren Nahrungsbetrieb  mit 
V erbo t  belegt, ihre F ragen  und V e r te id ig u n g e n  mit behaglichem 
Hohnlächeln  abgewiesen haben ,  wo der Deutsche trotz seinem Rechte 
wie ein arm er S ü n d e r  machtlos sich ergeben, zahlen und sich schleppen 
lassen m ußte  —  diese sich immer wiederholenden S i tu a t io n e n  sind es 
vorzugsweise, d i e ' d a s  B l u t  in die W a n g e n  getrieben haben, nicht 
bloß dem Gemißhandelten, sondern dem ganzen Volke, das  machtlos

3
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solche Schmach in seinen Gliedern erleiden mußte. Da hat man 
sich gefragt, ob denn die Gerechtigkeit von der Erde verschwunden 
sei und durch das ganze Volk hin ist die Anschauung vorherrschend, 
daß Gott selbst jetzt durch den Tod Friedrichs VII. eingeschritten ist, 
diese Bande schmählicher Knechtschaft und Ungerechtigkeit zu lösen 
und einem Volke, dem man Gottesfurcht nicht absprechen kann, nach 
schwerer Drangsal als Retter zu erscheinen. Jetzt ist die Stunde der 
Erlösung da, zugleich die Stunde der Prüfung für das Schleswig- 
Holsteinische Volk, ob es mannhaft die rettende Hand ergreifen und 
auch das Seinige thun will. Es hat sich entschieden!

Dieser ungeheure Tribut hauptsächlich an die Jnseldanen; diese 
Schmach, uns von den Fremden nicht bloß als von unseren Herren 
regieren und commandiren, sondern auch tyrannisiren und verhöhnen 
zu lasten; diese Maßregelungen, die bis ins Größte und Kleinste hin 
ausgeführt worden sind, wobei nicht die Kirche, nicht die Schule, 
nicht die Familienrechte, nicht die Muttersprache der Jugend den 
dänischen Drängern heilig war, viel weniger der Betrieb des Bürgers 
und Bauers, das Communalleben und die Volkssitte geachtet wurde; 
dieses Hineinmischen der dänischen Schergen in Versammlungen und 
Gesellschaften, in alle Verhältnisse bis zur Danisirung der Ortsnamen 
auf Landkarten und Wegweisern, das Durchsuchen der Häuser nach 
Büchern, Papieren und allem Möglichen; diese endlosen Vexationen, 
die unter allerlei Vorwänden das Volk quälten, ängstigten oder er
bitterten, den Wanderer auf dem Wege zwangen, vor den dänischen 
Gensdarmen den Hut abzunehmen, gegen welches alles kein Gericht 
mehr schützte — dieß al les ist die Quelle des Hasses, den Däne
mark sich so reichlich erworben hat. Das Dänenvolk ist verwegen 
und verschlagen genug, um sich zum Herrn anderer Länder zu machen; 
Esthland, Livland, Kurland, Preußen, Pommern, Rügen, Meklenburg, 
Norwegen, Schweden, selbst England hat es sich unterworfen. Fähig 
zu unterjochen,  aber nicht fähig zu herrschen ist das 
Jnseldänenvolk, nur aussaugen und quälen kann es und das bis zur 
Grausamkeit, bis zum Nasen- und Ohrenabschneiden (England), bis 
zum B l u t b a d e  (Stockholm); in der Form nach den Zeiten 
wechselnd, in der Richtung stets sich gleich. Alles was mit ihm ver
eint gewesen ist, hat sich wieder von ihm trennen müssen, keine Union 
ist von Dänemark ehrlich gehalten worden. Der einzelne Däne ist 
zwar oft ganz anders, aber wer die Geschichte dieses Volkes weiß, 
muß das alles zugeben. Und dennoch wollen Regierungen fremder
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Länder uns wieder Dänemark unterwerfen, wie man ein Aas dem 
Geier hinwirft? Sollten wir wirklich darin uns ergeben können, 
nun, dann verdienten wir die Verachtung Europa's und jedes mann
haften Volks der Erde. Daher wundere sich Niemand über den 
Ruf, der durch das ganze Land geht: N i ema l s  wieder  ve r e i n t  
m i t  diesem Vo l ke !  G s  m ag kosten w as es iv ilh

Los von Dänemark!
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